Erste Einschätzung des EU-Kommissionsvorschlags zur

Reform der Zuckermarktordnung

Vergangene Woche hat die EU-Kommission ein informelles Eckpunktepapier für die Reform der Zuckermarktordnung vorgelegt. Wie erwartet entspricht der Vorschlag im wesentlichen der Reformoption „Preissenkung“ des Kommissionsdokuments „Der Weg zu einer Reform der Zuckerpolitik in der Europäischen Union“ vom September 2003. Gemäß Informationen aus Brüssel ist dieses Eckpunktepapier bereits zwischen der Generaldirektion Landwirtschaft und Handel abgestimmt, so dass bei der offiziellen Vorlegung des Dokuments am 14. Juli geringe Änderungen erwartet werden. 

Die EU-Kommission als Interessenvertreter der europäischen Ernährungsindustrie

Mit der Unterstützung der Reformoption „Preisreduzierung“ entlarvt sich die EU-Kommission als Interessensvertreter der europäischen Ernährungsindustrie, die den erzeugten Zucker weiterverwendet und –verarbeitet. Die IZZ (Info Zentrum Zuckerverwender), ein Zusammenschluss der Hersteller alkoholfreier Getränke, der Südwarenindustrie, der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie sowie der Großbäckereien in Deutschland spricht sich nämlich für eine Preissenkung und Absenkung des Außenschutzes aus.
 Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. beziffert seine „realen“ Verluste 2003 aufgrund der „künstlich überhöhten“ Preise auf 5 000 000 €. Die EU-Kommission gibt zwar rhetorisch vor, den Interessen aller Betroffenen gerecht werden zu wollen, geht aber in erster Linie nur auf die Anliegen der Zuckerverwender ein und lässt sich damit vor dessen exportorientierten und gewinnmaximierenden Lobbykarren spannen.

Tabelle 1: Zuckerverbrauch von Einzelhandel und gewerblicher Wirtschaft in Deutschland 2001/2002 (in t Weißzuckerwert)

Empfängergruppen


I Einzelhandel und Endverbraucher (Haushaltszucker)
491 242

II Gewerbliche Wirtschaft insgesamt

    Davon:
2 372 597

1. Hersteller alkoholfreier Getränke, Obstweinkellereien 
478 466

2. Schokoladenfabriken
369 194

3. Zuckerwarenfabriken
250 458

4. Nährmittel- und Backmittelfabriken
197 471

5. Brotaufstrich-, Obst- und Gemüsekonservenfabriken
174 606

6. Molkereien und Milchproduktehersteller
152 449

7. Dauerbackwarenfabriken
132 202

8. Bäckereien, Konditoreien, Brotfabriken
91 482

9. Brauereien, Likör- und Branntweinfabriken
65 580

10. Wein- und Sektkellereien
49 253

11. Speiseeisfabriken
31 634

12. Hersteller von chemischen und pharmazeutischen Produkten
26 661

13. Sonstige industrielle und gewerbliche Betriebe
352 721

III: Gesamtabsatz
3 001 234

Quelle: WVZ, Bonn/Zuckerwirtschaft 2004

Entwicklungspolitische Betrachtung des Eckpunktepapiers

· Preise und Produktionsquoten

Wie es aus Brüssel heißt, soll mit der Preisreduzierung von 33% (von 632 €/t auf 421€/t) ein deutliches Signal v.a. an die weniger wettbewerbsfähigen Standorte – Mittelmeer- und skandinavische Länder - gesandt werden, ihre Produktion zurückzufahren und damit die vorgesehene Kürzung der Produktionsquoten um 2,8 Mio t zu erreichen.
 Ebenso soll der Preis pro t Zuckerrübe um 37% abgesenkt werden. Für jene Entwicklungsländer, die von Präferenzabkommen profitieren (AKP, Indien, LDCs) ist neben dem bevorzugtem Marktzugang ebenso der garantierte Abnahmepreis entscheidend. Gleiche Importmengen bei fallenden Verkaufspreisen bedeuten geringere Einnahmen. Deswegen haben sich die LDCs am 3. März 2004 dafür ausgesprochen, ihren für das Jahr 2009 zugesicherten zoll- und quotenfreien Marktzugangs um 10 Jahre zu verschieben zugunsten einer stufenweise Erhöhung der Importe und der Gewährleistung von höheren Verkaufspreisen. Das Ziel ist dabei, innerhalb dieses Zeitraums eine wettbewerbsfähigere Zuckerindustrie aufzubauen. Während die Beibehaltung des Quotensystems und die Anerkennung der eingegangenen Verpflichtungen im Rahmen der Präferenzabkommen im Eckpunktepapier positiv zu bewerten ist, ist die Preisreduzierung von 33% als drastisch einzustufen. Bei einem Preis von 421€ werden voraussichtlich gemäß den Analysen der EU-Kommission mehrere zuckerproduzierende Entwicklungsländer
 ihre Ausfuhr einstellen. Zudem bleibt die Formulierung
 bzgl. der Kompensation der Präferenzerosion für AKP-Länder eher vage. 

Das Eckpunktepapier zeigt zudem keinen Weg auf, wie sichergestellt werden kann, dass die Zuckerimporte aus den Entwicklungsländern ebenso mit nachhaltigen Produktionsmethoden und unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Damit bleibt der Anspruch der EU-Kommission, mit dem Reformpaket einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten, auch hier Makulatur. 

Zudem ist die Kürzung der Produktionsquoten um 2,8 Mio. t als unzureichend anzusehen. Die potentielle Entlastung der Weltmärkte durch das reduzierte Angebot von gedumpten EU-Zucker bzw. der verbesserte Marktzugang für Entwicklungsländer ist als gering zu bewerten. Anzustreben ist eine Kürzung der Produktionsquoten um 6-7 Mio. t. Das heißt der Export von EU-Zucker sollte eingestellt und die Produktion auf 70-80% des Eigenverbrauchs zurückgefahren werden.

Tabelle 2: Die vorgeschlagene Reform auf einem Blick

Maßnahme
Alt
EU-Kommissionsvorschlag

Preis

a) Preis pro t Weißzucker

b) Mindestpreis pro t Zuckerrüben
632  €

32,8 €
421 € (2007/08), Kürzung = 33 %

27,4€ (2007/08); Kürzung = 37 %

Produktionsquoten
17,4 Mio. t
14,6 Mio. t

Subventionierte Exporte
2,4 Mio. t
0,4 Mio. t

Exportsubventionen
1,3 Mrd. €
???

Gesamtausgaben/Direktzahlungen
1,401 Mrd. € Gesamtausgaben für ZMO (EAGFL Garantie, B1-1)
1,35 Mrd. € Direktzahlungen, als Teil der Betriebs- bzw. Regionalprämie

Quotentransfer
Innerhalb des Einzugsgebiets der jeweiligen Zuckerindustrie
Überregional

AKP-Zuckerprotokoll
1,61 Mio. t zu garantierten Mindestpreisen
Beibehalten, aber zu niedrigeren Garantiepreisen; Kompensation angestrebt

EBA-Initiative
Zoll- und quotenfreier Marktzugang für Zucker ab 2006
Implementierung soll Gegenstand der Debatte mit AKP-Ländern sein; Ver-pflichtung bleibt,  Mindestabnahme-preis nicht geringer als AKP-Preis

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Offen bleibt in dem Kommissionsvorschlag, ob das Quotensystem grundlegend erhalten bleibt, oder ob es, wie in der Reformoption „Preissenkung“ vorgesehen, mittelfristig abgeschafft wird. Wahrscheinlich ist, dass die EU-Kommission sich für die Fortführung des Quotensystem bis 2013 einsetzt und diese danach im Zuge der Weiterführung der GAP-Reform abgeschafft wird. Trotz der Defizite, die das bisherige Quotensystem mit sich bringt (z.B. Quotenrente), stellt es doch eine wichtige Möglichkeit dar, über die Regulierung des Angebots den Preis positiv im Sinne der Produzenten und der zuckerimportierenden Entwicklungsländer zu beeinflussen und zur Existenzsicherung beizutragen. Eine Diskussion über die Ausgestaltung des Quotensystem als Lenkungsinstrument ist weiter erforderlich, damit es wirklich einen Beitrag zu einer sozial- und umweltverträglichen Zuckererzeugung leistet. Sowie die negativen Auswirkungen der Agrarsubventionen nicht als Grund genommen werden sollten, um die Agrarsubventionen abzuschaffen (Stichwort: Umwidmung i.S. der Nachhaltigkeit), so sollten die Systemfehler des Quotensystems nicht zu ihrer Aufgabe führen. Dennoch ist eine kritische Analyse der Vor- und Nachteile unbedingt erforderlich. 

· Quotentransfer

Um die von nicht-wettbewerbsfähigen Standorten aufgegebenen und damit frei werdenden Quoten neu verteilen zu können, schlägt die EU-Kommission ein System des überregionalen Quotentransfers vor. Der Quotentransfer von nicht-wettbewerbsfähigen Standorten hin zu den wettbewerbsfähigsten Standorten wird unter der Losung „mehr Markt“ verkauft. Tatsächlich vermeidet die EU-Kommission damit, das „heiße Eisen“ Neuverteilung der Produktionsquoten anzufassen. Stattdessen sollte die Kürzung der Produktionsquoten wenigstens gestaffelt nach sozialen Kriterien erfolgen. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft schlägt vor, dass bei der Kürzung der Anbauquoten auf das von ihnen geforderte Niveau von 75% des EU-Lebensmittel-Zuckerverbrauchs eine Grundquote je Betrieb von 1.000 dt kürzungsfrei bleibt.

· (Export-)Subventionen

Derzeit leisten die Bauern und Bäuerinnen eine Produktionsabgabe, die überhaupt erst den Export von europäischem Zucker zu Weltmarktpreisen (sog. C-Zucker) ermöglicht und das bei einem Zuckerpreis, der dreimal so hoch wie der Weltmarktpreis ist. Zusätzlich re-exportiert die EU 1,3 Mio. Tonnen AKP-Zucker. Insgesamt belaufen sich die Exportsubventionen auf 1,3 Mrd. €, davon werden 800-900 Mrd. € vom Steuerzahler aufgewandt und knapp 500 Mio. über die Produktionsabgabe finanziert. Sowohl der bislang in der WTO freigestellte Re-Export des AKP-Zuckers und die bislang nicht beanstandete Quersubventionierung mittels der Produktionsabgabe sind Inhalt eines von Brasilien, Thailand und Australien einberufenen WTO-Schiedsgerichtsverfahrens gegen die EU.
 Im Juli wird der erste Zwischenbericht erwartet. Es ist davon auszugehen, dass die EU den Streitfall verliert und in Revision geht. So wird spätestens Anfang 2005 mit einer endgültigen Entscheidung zu rechnen sein. 

Der Vorschlag der EU-Kommission sieht nach wie vor den Export von ca. 3 Mio. t nicht-subventionierten Zuckers vor. Der C-Zuckerexport ist jedoch ohne staatliche Exportsubventionen oder Produktionsabgabe nicht denkbar. Die Verwendung von direkten und indirekten Exportsubventionen hingegen ist ein entwicklungspolitischer Skandal und ihre Abschaffung ist mehr als überfällig. Zudem wird das obig erwähnte WTO-Panel dies in Zukunft aller Voraussicht nicht weiter erlauben. 

Gemäß dem Kommissionsvorschlag sollen die Zuckerproduzenten eine Teilkompensation über den Erhalt einer Betriebs- bzw. Regionalprämie erhalten. Dabei ist der Erhalt der Direktzahlungen wie bei den Luxemburger Beschlüssen nur an die „cross compliance“-Bestimmungen gekoppelt, d.h. die Direktzahlungen werden an die Einhaltung bestehender Umweltgesetze geknüpft. Stattdessen sollten die Direktzahlungen an Umweltauflagen jenseits der bestehenden Gesetze und an den Faktor Arbeit (Beschäftigung) gekoppelt werden. 

Marita Wiggerthale

Berlin, den 28.6.2004

� Siehe Positionspapier des IZZ unter � HYPERLINK "http://www.izz-info.de" ��www.izz-info.de�. 


� In Deutschland wurden im Jahr 2002/03 4 017 000 t Weißzucker erzeugt.


� Als „wettbewerbsfähiger“ gelten jene Länder, die eine hohe B-Quote aufweisen, sprich z.B. Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Belgien.


� Bangladesh, Republik Kongo, Jamaika, Madagaskar, Burkina Faso, Tansania, Elfenbeinküste, Mauritius, Kuba, Kongo-Brazzaville, Guyana, Malawi, Senegal, Swasiland, Belize, Indien, Fidschi. Aber auch innerhalb von Entwicklungsländern werden bestimmte Regionen zu diesem Preis nicht mehr exportieren können wie z.B. der Nordosten von Brasilien.


� „The EU will consider, through the European Development Fund, the introduction of specific programmes...to help ACP countries adapt to the new market conditions and, in particular, improve the competitiveness of their sugar exports.” 


� Einrichtung des WTO-Panels am 23. Dezember 2003. Panel-Entscheidung wird Anfang September 2004 erwartet.





